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Entwicklung im Spannungsbogen der Chancengerechtigkeit oder 

"gerechter" Freihandel am Beispiel der EU

Grundlagen:

EGKS (1952 in Kraft getreten)

EVG (1954 von F-Nationalversammlung abgelehnt)

EWG- und Euratom-V („Römer Verträge“ – 1.1.1958 in Kraft getreten)

Fusionsvertrag (1.7.1967 in Kraft – gemeinsame Kommission und Rat, EP seit 1958)

Einheitliche Europäische Akte (1.7.1987) Vollendung des Binnenmarktes bis 31.12.1992

EUV Maastrichter Vertrag (1.11.1993) Europäische Union

· Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion

· EURO-Bargeld ab 1.1.2002 in zwölf (2008 15) Staaten 

· GASP 

· Zusammenarbeit Justiz und Inneres

Amsterdamer Vertrag (1.5.1999 in Kraft)

Vertrag von Nizza (1.2.2003)

Vertrag von Lissabon (am 13.12.2007 unterzeichnet, noch nicht in Kraft) 

3 Pfeiler der EU (seit 2002)
1. EG und Euratom 





Gemeinschaftsmethode

2. Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik





















Regierungszusammenarbeit

3. Polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen

Aufgabe der Europäischen Gemeinschaft

(Art. 2 EG-Vertrag) ist es,

· in der ganzen Gemeinschaft eine harmonische, ausgewogenen und nachhaltige Entwicklung des Wirtschaftslebens,

· ein hohes Beschäftigungsniveau und ein hohes Maß an sozialem Schutz,

· die Gleichstellung von Männern und Frauen,

· ein beständiges, nichtinflationäres Wachstum,

· einen hohen Grad von Wettbewerbsfähigkeit und Konvergenz der Wirtschaftsleistungen,

· ein hohes Maß an Umweltschutz und Verbesserung der Umweltqualität,

· die Hebung der Lebenshaltung und der Lebensqualität,

· den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt und die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten zu fördern.

Zur Umsetzung dieser Aufgaben bedient sich die EG

Politiken der Gemeinschaft (diese umfassen den freien Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital, aber auch Landwirtschaft, Visa, Asyl, Einwanderung, Verkehr),

gemeinsamer Regeln betreffend Wettbewerb, Steuerfragen, Wirtschafts- und Währungspolitik,

gemeinsame Handelspolitik

Zusammenarbeit im Zollwesen, Sozialpolitik, allgemeine und berufliche Bildung und Jugend, Kultur, Gesundheitswesen, Verbraucherschutz, TEN, Industrie, wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt (Kohäsion), F & E, Umwelt und Entwicklungszusammenarbeit.

Prinzip der Subsidiarität ( Art. 5 EG-Vertrag)

Übertragung der Souveränität der Mitgliedstaaten an die EU erfolgt abgestuft:

· einheitliche Geld- und Wechselkurspolitik (€)

· gemeinsame Politik (Land, Fischerei, Verkehr, Handel)

· eine Politik (Umwelt- und Sozialpolitik, EZA)

· ein Beitrag (Bildung, Kultur, Gesundheitswesen, Konsumentenschutz)

· Maßnahmen (freien Personenverkehr, Energie) 

· Förderung (Koordinierung der Beschäftigungspolitik, Forschung)

Binnenmarkt

Verwirklichung eines Raumes ohne Binnengrenzen durch die Verwirklichung der 4 Freiheiten – bis 31.12.1992 durch EEA postuliert (2008 knapp 500 Millionen Konsumenten).

Innergemeinschaftlicher Freihandel mit gemeinsamen Außenzöllen

Kein reiner „neoliberaler“ Freihandel, sondern durch zahlreiche Maßnahmen abgestützt:

Lissabon-Strategie der Strukturpolitik 2007 bis 2013:

Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts („Kohäsion“) der Regionen und Mitgliedstaaten

„Konvergenz“ – Verbesserung der Voraussetzungen für Wachstum und Beschäftigung in Regionen mit großem Entwicklungsrückstand (2007-2013 € 251,2 Mrd.)

Verbesserung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (2007 – 2013 € 49,0 Mrd.)

Europäische Territoriale Zusammenarbeit (2007-2013 € 7,8 Mrd.)

Wichtigste Instrumente dieser Regionalpolitik sind:

· Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE)

· Europäischer Sozialfonds (ESF)

· Kohäsionsfonds

Geschichte des Binnenmarktes:

1968 Im Warenhandel innerhalb der EWG werden alle Zollkontingente und Abgaben für importierte Waren abgeschafft. Andere („nicht tarifarische“) Handelshemmnisse bleiben hingegen bestehen (Verwaltungsverfahren, Verpackungsanforderungen, etc.)

Anfang der 80er Jahre:

Die Weiterentwicklung des Binnenmarktes kommt praktisch zum Erliegen – Starrheit und Fragmentierung der zunehmend wettbewerbsschwachen nationalen Wirtschaften sowie Unfähigkeit, einstimmige Entscheidungen zu erreichen („Eurosklerose“).
1985:
EK legt umfassenden Plan für Binnenmarkt ohne Grenzen bis Ende 1992 vor.

1986 Einheitliche Europäische Akte wird beschlossen (ermöglicht Mehrheitsentscheidungen im Ministerrat)

1986 – 1992:
EU beschließt etwa 280 einzelne Rechtsvorschriften zur Vollendung des Binnenmarktes – in vielen Bereichen lösen EU-weit geltende Regelungen die (damals 12) nationalen Regelungen ab. In anderen Bereichen gilt der „Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung“ (technischer Normen und gesetzlicher Anforderungen)

1.1.1993 Der Binnenmarkt wird verwirklicht

1993 – heute
Der Binnenmarkt trägt zur Hebung des Wohlstandes und der Beschäftigung bei. Die EK und Mitgliedstaaten entwickeln regelmäßig längerfristige Binnenmarktstrategien (zuletzt Lissabon-Strategie 2007 – 2013; Vorbereitungen für eine Nachfolgestrategie sind bereits im Laufen ). 

